Verfassungsbeschwerde     (Stand: 01.11.98/M15)


[Literatur: Hans Lechner / Rüdiger Zuck: Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar, 4. Auflage 1996, DM 128,00; Merkblatt über die V., kostenlos erhältlich beim BVerfG; Michael Sachs, Grundgesetz, Kommentar, 1. Auflage 1996, DM 248,00; Dieter Hesselberger, Das Grundgesetz, Kommentar für die politische Bildung, 10. Auflage 1996 und Grundgesetz, Textausgabe,  jeweils kostenlos erhältlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung, Berliner Freiheit 7, 53111 Bonn;]





Die V. ist ein außerordentlicher Rechtsbehelf nach Ausschöpfung des ordentlichen Rechtswegs und hat keine aufschiebende Wirkung. Bei besonderer Dringlichkeit besteht auch die Möglichkeit vorläufigen Rechtsschutzes im Wege der einstweiligen Anordnung (§ 32 BVerfGG) zu beantragen oder vor Erschöpfung des Rechtsweges (wenn nicht rückgängig zu machende Schäden drohen, § 90 Abs. 2 BVerfGG) die V. zu erheben. Ein Anwalt ist nicht erforderlich, die V. ist grundsätzlich kostenlos, jedoch kann eine Mißbrauchsgebühr bis zu DM 5.000,00 erhoben werden (§ 34 Abs. 2 BVerfGG).





Beschwerdebefugnis:


Die Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG) kann jedermann erheben.


Beschwerdegegenstand:


Gegenstand der V. ist die Verletzung von Grundrechten durch die öffentliche Gewalt. Geschützt sind die Rechte aus den Art. 1 bis 19, 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 Grundgesetz (GG). Eine Verletzung dieser Grundrechte muß mit der V. gerügt und substantiiert vorgetragen werden.


Formvorschriften:


Die V. ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Es müssen folgende Angaben enthalten sein:


Die genaue Angabe des Hoheitsaktes (Gerichtsurteil, Verwaltungsakt, Gesetz) gegen den sich die Beschwerde richtet.


Das Grundrecht, welches verletzt sein soll, muß benannt werden (z.B. Meinungsfreiheit, Art. 5 GG).


Es ist darzulegen, worin im einzelnen die Grundrechtsverletzung erblickt wird. Gerichtsurteile u.ä. sind in Kopie beizulegen.


Die V. muß einschließlich Begründung innerhalb eines Monates nach dem letztinstanzlichen Urteil erhoben werden.


Wichtige Grundrechte, deren Verletzung gerügt werden kann:


a) Art. 1 Abs. 1,  Menschenwürde;                 b) Art. 2 Abs. 1 GG, Freiheit der Person;


c) Art. 3 Abs. 3, Diskriminierungsverbot u.a. wegen politischer Anschauung;


d) Art. 4 Abs. 1, Freiheit des weltanschaulichen Bekenntnisses;


e) Art. 5, Meinungs-, Informations-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit;


f) Art. 8, Versammlungsfreiheit;                          g) Art. 10, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis;


h) Art. 13, Unverletzlichkeit der Wohnung;         i) Art. 103 Abs. 1, Anspruch auf rechtliches Gehör;





Beispiel:


An das Bundesverfassungsgericht, Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe, (ISDN 0721/9101-0)


Sehr geehrte Damen und Herren,


hiermit erhebe ich Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Gerichtes (Aktenzeichen, Entscheidungsdatum, Gerichtsbezeichnung), da ich hierdurch in meinem Grundrecht (z.B. aus Art. 103 Abs. 1,  Anspruch auf rechtliches Gehör oder Art. 5 Abs. 1, Meinungsfreiheit) verletzt worden bin (näher begründen). Die Gerichtsurteile liegen in Kopie bei. Die Monatsfrist ist gewahrt. Der ordentliche Rechtsweg ist erschöpft (oder begründen, warum Ausschöpfung nicht zumutbar).


Mit freundlichen Grüßen


Vereinigung zum Schutz der Bürgerrechte (VSB) * Oberdorf Str. 8 * D-79664 Wehr  * ViSdP: Rolf Melzner


Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, informieren Sie sich über eine Fördermitgliedschaft im Arbeitskreis Recht !











Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











